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P r o t o k o l l 
 

über die Sitzung Ortsrates der Ortschaft Neustadt a. Rbge. am Mittwoch, 07.09.2022, 18:30 
Uhr, im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes Nienburger Straße 31,31535 Neustadt a. 
Rbge. 
 
 
Anwesend: 

Ortsbürgermeister/in 
Frau Melanie Stoy ab 19:04 Uhr (TOP 7) 

Stellv. Ortsbürgermeister/in 
Herr Willi Ostermann  
Frau Marie Zoey Wolters  

Mitglieder 
Herr Harald Baumann  
Frau Jasmina Cortese  
Herr Mohamed Khaled  
Herr Jonathan Krause  
Herr Edward-Philipp Pieper  
Herr Matthias Rabe  
Herr Heinz-Jürgen Richter  
Frau Anja Sternbeck  
Herr Dr. Harald Wachsmuth  

Verwaltungsvorstand 
Frau Annette Plein Fachbereichsleiterin 2 

Beratende Mitglieder 
Herr Peter Hake  
Herr Thomas Stolte  

Gäste 
Gäste Sven Kanngießer (Grundstücksentwicklungs-

gesellschaft Neustadt a. Rbge. mbH (GEG)) 

Verwaltungsangehörige/r 
Herr Sebastian Fleischer Fachdienst Tiefbau 
Frau Sarah Patrizia Guretzki Fachdienst Tiefbau 
Herr Pawel Lizon Fachdienst Stadtplanung 
Frau Isa Wedemeyer Fachdienst Zentrale Dienste, Protokoll 
Frau Heidi Zerr Fachdienst Stadtplanung 

Zuhörer/innen 
Zuhörer/innen 6 Personen 
 
 
 
Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr 
Sitzungsende:  20:28 Uhr 
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T a g e s o r d n u n g 
 
 1   Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschluss-

fähigkeit und der Tagesordnung 
 

   
 2   Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der 

Sitzung am 06.04.2022, 04.05.2022 und 06.07.2022 
 

   
 3   Berichte und Bekanntgaben  
   
 4   Vorstellung des Projekts "semi-mobiles Mobiliar (Perspektive 

Innenstadt)" durch Herrn Hemens von der Wirtschaftsförde-
rung 

 

   
 5   Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Nieder-

sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
 

   
 6   Bebauungsplan Nr. 143 "Hans-Böckler-Straße" 5. Änderung, 

Stadt Neustadt a. Rbge., Kernstadt  
- Aufstellungsbeschluss 
- Auslegungsbeschluss 

2021/066/1 

   
 7   Straßenerneuerung "Memeler Straße" - Prüfung zur Bereit-

stellung von Parkplätzen in Konkurrenz zu den dortigen Bäu-
men 

2022/123 

   
 8   FDP-Antrag zur Verlegung des FC Wackers 2022/151 
   
 9   Produktplan der Stadt Neustadt a. Rbge. für das Haushalts-

jahr 2023; Beteiligung der Ortsräte 
2022/183 

   
 10   Bebauungsplan Nr. 168 „Gewerbegebiet Moorgärten„, Stadt 

Neustadt a. Rbge., Kernstadt  
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden 

2022/184 

   
 11   Straßenreinigung; hier: 3. Änderung des Straßenverzeichnis-

ses der Straßenreinigungsverordnung der Stadt Neustadt a. 
Rbge. vom 01.10.2009 sowie Änderung der Gesetzesgrund-
lage 

2022/194 

   
 12   Bauliche Umsetzung Fahrradstraße Wallgra-

ben/Apothekengasse und Fahrradweg An der kleinen Leine 
- Projektfeststellung 

2022/200 

   
 13   Antrag des FC Wacker Neustadt e.V. auf Zuschuss für die 

Grünanlage 
 

   
 14   Antrag des Schachklubs Neustadt a. Rbge. von 1960 e.V. auf 

Zuschuss für die Stadtmeisterschaft 
 

   
 15   Bezuschussung aus Ortsratsmitteln nach dem NKomVG  
   
 16   Anfragen  
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 1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähig-
keit und der Tagesordnung  

 

 
Frau Wolters übernimmt die Sitzungsleitung stellvertretend für Frau Stoy. Sie eröffnet die 
Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest.  
 
Die Tagesordnungspunkte 4 (Einwohnerfragestunde) und 5 (Vorstellung des Projekts semi-
mobiles Mobiliar) werden getauscht.  
 
Die Tagesordnungspunkte 6 (Bebauungsplan Nr. 143 "Hans-Böckler-Straße" 5. Änderung, 
Stadt Neustadt a. Rbge., Kernstadt, Vorlage 2021/066/1) und 9 (Produktplan der Stadt Neu-
stadt a. Rbge. für das Haushaltsjahr 2023; Beteiligung der Ortsräte, Vorlage 2022/183) wer-
den einstimmig abgesetzt. 
 
 
 2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sit-

zung am 06.04.2022, 04.05.2022 und 06.07.2022  
 

 
Die Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 06.07.2022 wird 
vertagt. 
 
Der Ortsrat Neustadt fasst mit 8 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen folgenden 
 
Beschluss: 
 
Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung am 06.04.2022 wird genehmigt. 
 
- 
 
Der Ortsrat Neustadt fasst mit 10 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung folgenden 
 
Beschluss: 
 
Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung am 04.05.2022 wird genehmigt.  
 
 
 3. Berichte und Bekanntgaben   
 
Keine 
 
 
 4. Vorstellung des Projekts "semi-mobiles Mobiliar (Perspektive In-

nenstadt)" durch Herrn Hemens von der Wirtschaftsförderung  
 

 
Herrn Hemens stellt die Präsentation (Anlage 1) vor und berichtet, dass die Möbel noch die-
ses Jahr beschafft und bis März 2023 aufgestellt werden sollen.  
 
 
 5. Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsi-

schen Kommunalverfassungsgesetzes  
 

 
Die als Anlage 2 beigefügten Fragen werden formuliert. 
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 6. Bebauungsplan Nr. 143 "Hans-Böckler-Straße" 5. Änderung, 
Stadt Neustadt a. Rbge., Kernstadt  
- Aufstellungsbeschluss 
- Auslegungsbeschluss  

2021/066/1 

 
Abgesetzt 
 
 
 7. Straßenerneuerung "Memeler Straße" - Prüfung zur Bereitstellung 

von Parkplätzen in Konkurrenz zu den dortigen Bäumen  
2022/123 

 
Herr Ostermann übernimmt die Sitzungsleitung für die Tagesordnungspunkte 7 und 8. 
 
Der Ortsrat Neustadt fasst einstimmig folgenden abweichenden empfehlenden 
 
Beschluss: 
 
Auf die Herstellung von Parkplätzen wird derzeit verzichtet. 
 
 
 8. FDP-Antrag zur Verlegung des FC Wackers  2022/151 
 
Herr Pieper stellt eine Stellungnahme der FDP zur Vorlage sowie weitere Anfragen vor (An-
lage 3). (Anm.: Die Anfragen sind in Bearbeitung) 
 
Die Beschlussfassung wird zurückgestellt.  
 
 
 9. Produktplan der Stadt Neustadt a. Rbge. für das Haushaltsjahr 

2023; Beteiligung der Ortsräte  
2022/183 

 
Abgesetzt 
 
Frau Stoy übernimmt die Sitzungsleitung.  
 
 
 10. Bebauungsplan Nr. 168 „Gewerbegebiet Moorgärten„, Stadt Neu-

stadt a. Rbge., Kernstadt  
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden  

2022/184 

 
Frau Plein kündigt ein aktualisiertes Lärmgutachten an. (Anm.: Der Entwurf der Schalltechni-
schen Untersuchung vom 27.07.22 wurde der Vorlage inzwischen beigefügt.) 
 
Die Vertreter der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Neustadt a. Rbge. mbH (GEG) stel-
len die Planzeichnung vor und erläutern die verschiedenen Gutachten.  
 
Der Ortsrat vertagt die Beschlussfassung aufgrund der unvollständigen Unterlagen in die 
nächste Sitzung, zu der auch der Lärmgutachter eingeladen werden soll.  
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 11. Straßenreinigung; hier: 3. Änderung des Straßenverzeichnisses 
der Straßenreinigungsverordnung der Stadt Neustadt a. Rbge. 
vom 01.10.2009 sowie Änderung der Gesetzesgrundlage  

2022/194 

 
Herr Dr. Wachsmuth erkundigt sich, welche Mehrkosten für die Stadt entstehen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Straßenreinigungsgebühren sollen die Kosten der Straßenreinigung decken. Die Stadt 
trägt den nicht umlagefähigen Teil der Kosten. Dieser Anteil ist gemäß der aktuellen Straßen-
reinigungsgebührensatzung auf 30 v.H. in der Reinigungsklasse I (RK I) der gesamten Stra-
ßenreinigungskosten festgesetzt. 
 
Die Kosten für die Straßenreinigung in der Reinigungsklasse I (aktuell div. Straßen in der 
Kernstadt und Moordorfer Straße, Poggenhagen) belaufen sich auf ca. 49.000 €/Jahr. Die 
Kosten werden den anliegenden Grundstückseigentümern an den gereinigten Straßen zu 
70% in der RK I übertragen. Das sogenannte Allgemeininteresse i.H.v. 30% in der RK I trägt 
der städtische Haushalt. Das ergibt aktuell einen Eigenanteil der Stadt an der Straßenreini-
gung von ca. 14.700 €/Jahr. 
 
Der Ortsrat fasst einstimmig folgenden empfehlenden 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt die 3. Änderungsverordnung zur Verordnung 
über Art und Umfang der Straßenreinigung in der Stadt Neustadt a. Rbge. einschließlich 
Straßenverzeichnis vom 01.10.2009 in der beigefügten Fassung. Die Ausfertigung wird zum 
Bestandteil der Niederschrift erklärt. 
 
 
 12. Bauliche Umsetzung Fahrradstraße Wallgraben/Apothekengasse 

und Fahrradweg An der kleinen Leine 
- Projektfeststellung  

2022/200 

 
Die Stellungnahme des Sicherheitsauditors soll dem Protokoll beigefügt werden. (Anlage 4) 
 
Der Ortsrat Neustadt fasst mit 11 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme folgenden empfehlen-
den 
 
Beschluss: 
 
Der baulichen Umsetzung der Fahrradstraße „Wallgraben/Apothekengasse“ und dem Fahr-
radweg „An der kleinen Leine“ wird zugestimmt.  
 
 
 13. Antrag des FC Wacker Neustadt e.V. auf Zuschuss für die Grün-

anlage  
 

 
Der Beschluss über den Umzug des FC Wacker soll abgewartet werden.  
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 14. Antrag des Schachklubs Neustadt a. Rbge. von 1960 e.V. auf 
Zuschuss für die Stadtmeisterschaft  

 

 
Der Ortsrat Neustadt fasst einstimmig folgenden  
 
Beschluss: 
 
Der Schachklub Neustadt am Rübenberge von 1960 e.V. erhält für die Offene Stadtmeister-
schaft und die Offene Neustädter Schachjugendmeisterschaft einen Zuschuss i. H. v. insge-
samt 300,00 EUR. Die Mittel sollen für Einkäufe in der Kernstadt genutzt werden. 
 
 
 15. Bezuschussung aus Ortsratsmitteln nach dem NKomVG   
 
Es liegen keine neuen Anträge vor. 
 
 
 16. Anfragen   
 
a) Auf Nachfrage von Herrn Dr. Wachsmuth erklärt Frau Plein, dass der Termin mit dem 

Amt für regionale Landesentwicklung (ARL) zum Veranstaltungszentrum Leinepark er-
folgt sei und das ARL abschlägig beschieden habe. 
 

b) Herr Dr. Wachsmuth spricht das Thema Parken von E-Rollern an. Herr Pieper verweist 
dazu auf die Pressemitteilung des Bürgermeisters. (Anlage 5)  
 

c) Herr Dr. Wachsmuth berichtet, dass ein Grünweg am Grundstück der ev. Kita an der 
Kreuzung Memeler Str. / Kleiner Tösel als Parkfläche genutzt werde und erkundigt sich, 
ob das zulässig ist.  

 
d) Herr Fleischer erklärt auf Nachfrage von Herrn Dr. Wachsmuth, dass erste Ergebnisse 

des Verkehrskonzeptes voraussichtlich im Herbst der Politik vorgelegt werden. 
 

e) Herr Rabe berichtet, dass die Autos am Ortseingang am Balneon (Leinstraße) sehr oft 
deutlich zu schnell fahren und erkundigt sich, ob hier eine 30er Zone eingerichtet werden 
kann.  

 
Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Die Leinstraße auf Höhe des Balneons und der KGS ist Teil der Landesstraße 191. Da an 
Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) gemäß § 45 
der Straßenverkehrsordnung keine Tempo 30-Zone angeordnet werden darf, würde somit 
lediglich eine streckenbezogene Temporeduzierung auf 30 km/h in Frage kommen.  
 
Da die Unfallstatistik im Einmündungsbereich zum Balneon nicht auffällig ist und abseits 
der Fahrbahn ein separierter Fuß- und Radweg vorhanden ist, besteht kein Grund für ei-
ne Reduzierung der aktuellen Höchstgeschwindigkeit von 50. Km/h. 

 
f) Herr Richter fragt, ob die Entschlammung des Hafens wiederholt oder das Problem 

grundsätzlich behoben werden kann. 
 
g) Herr Richter regt an, dass durch die Errichtung eines Eventcenters neben der KGS die 

Einzäunung des Schulgeländes sinnvoll/notwendig sein könnte. Kinder, die dort Veran-
staltungen besuchen, könnten sonst uneingeschränkt die Geräte und Sportflächen nut-
zen.  
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h) Frau Stoy berichtet, dass an der Brücke an der kleinen Leine Steine, die dem Uferschutz 
dienen sollen, im Wasser liegen.  

 
Frau Stoy beendet den öffentlichen Teil der Sitzung um 20:22 Uhr.  
 
 
 
 
 
 
  
 
   
Der Bürgermeister  Ortsbürgermeister 
 
Im Auftrag 
 
 
(zgl. Protokoll) 
 
 
Neustadt a. Rbge., 28.09.2022 
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Bauvorhaben:  Neustadt am Rübenberge - „Perspektive Innenstadt“ 
    Planung von Freiraumausstattungen 
    in der Innenstadt Neustadt am Rübenberge 
 
Auftraggeber:  Stadt Neustadt a. Rbge - Fachdienst Stadtgrün 
 
Inhalt:    Finale Produktauswahl und Information 
 
Leistungsphase:  Ausführungsplanung 
 
  

Stand: 31.08.2022 
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Hersteller: Streetlife

Serie: "Mobil Surf Insel"
Typ: 3D-Gewelltes Holzdeck (4. Stk.) a. 7.500 Euro /netto
Gesamtmaße: 600 x 300 x 47 / 57 cm
Gesamtgewicht: ≈ 2000 kg

Gesamtkosten: 30.000 Euro / netto

Verteilung und Freigabe erfolgt über den Auftraggeber
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Kirchplatz
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Hersteller: City Decks 

Serie: "Abgekühlt"
Gesamtmaße : 400 x 500 x 45 cm ( L x B x H )
Gesamtgewicht: ≈ 1800 kg

Gesamtkosten: 28.670 Euro / netto

Module:
2. Stk. - Urbane Wiese ( DM 180 ) a. 11.890 Euro / netto
1. Stk. - Podest ( DM 140 ) a.   4.890 Euro / netto

Verteilung und Freigabe erfolgt über den Auftraggeber
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Hersteller: City Decks

Serie: "Draufgesetzt"
Gesamtmaße : 480 x 90 x 45 cm ( x2 ) ( L x B x H )
Gesamtgewicht: ≈ 290 kg ( x2 )

Gesamtkosten: 18.280 Euro / netto

Module:
4. Stk. - Sitzbank ( schmal ) a. 1.590 Euro / netto
4. Stk. - Sitzbank ( breit ) a. 1.990 Euro / netto
4. Stk. - Tisch a.    990 Euro / netto

Verteilung und Freigabe erfolgt über den Auftraggeber



Ortsratssitzung 07.09.2022; Anfrage von Ansgar Stockel zur Änderung des Bebauungsplans 143 (BV 
2021/066/1) 

Warum ist die Fortführung des Verfahrens gegenüber der Öffentlichkeit und insbesondere gegenüber 
der Anwohnerschaft faktisch geheim gehalten worden, obwohl wiederholt seitens Bauverein und 
Stadtverwaltung öffentlich bekundet wurde, dass das Änderungsverfahren nicht weiterverfolgt werden 
soll? Der erneute Aufschlag wurde nur im Portal für die Ortsratssitzung veröffentlicht. Warum hat man 
uns als Anwohner nicht darüber informiert? 

 

Ortsratssitzung 07.09.2022; Anfragen von Prof. Dr. Runge zur Änderung des Bebauungsplans 143 
(BV 2021/066/1) 

Wieso wird in der Begründung des vorliegenden BPlan-Entwurfs wahrheitswidrig behauptet: „Im 
Ergebnis dieser Abstimmungsrunden sind die Vertreter des Bauvereins den Wünschen der 
Anwohnervertreter entgegengekommen“, obwohl im Laufe des Jahres 2022 ausschließlich 
Änderungen zum Nachteil der Anwohnerschaft in die Pläne eingearbeitet wurden – wie z.B. die 
Änderung der maximalen Bebauungshöhe von im Sommer 2021 zugesagten 10 auf ganze 13 Meter, 
was nicht nur optische Auswirkungen, sondern auch Einfluss auf die Beschattung der 
Nachbargrundstücke hat? 

Frau Plein schrieb in ihrer Email vom 06.09.2022 außerdem: „Diese [Anm.: Planungen] fügen sich aus 
städtebaulicher Sicht durchaus in die Umgebung ein.“ Wie kann so eine Aussage ernsthaft getätigt 
werden, obwohl in dem freien Bebauungsplan weder Lage, Ausrichtung noch Gestaltung der Gebäude 
vorgegeben wird?   

 

In unserem Schreiben an die Mitglieder des Ortsrates und der Stadtverwaltung fassten wir noch 
einmal die Anregungen der Anwohner zusammen, die zu einem Kompromiss führen könnten:  

„Zusammenfassend hier noch einmal unser Kompromissvorschlag, der z.T. in den Gesprächen 
bereits als möglich erachtet wurde und u.E. zu keiner wesentlichen Einschränkung für den Investor 
führen wird. 

• Max. Firsthöhe 10 m bei einer Traufhöhe von 6 m (Firsthöhe wie die Einfamilienhäuser 
auf der nordöstlichen Seite des Bebauungsgebietes) 

• 6 m Abstand zur nördlichen Grenze sowie keine feste Überbauung zum Schutz der existierenden Bäume 

(war im ersten Bebauungsplan für den Baumbestand bereits ausformuliert) 

• Nord-Süd-Ausrichtung des Mehrfamilienhauses (wie die anderen MFH in dem 
Baugebiet). Dies ermöglicht auch für die Bewohner des neu zu errichtenden MFH einen 
bestmöglichen Abstand, bietet eine völlig akzeptable Lösung und verändert nicht die 
Wirtschaftlichkeit für den Investor. Wenn bei dem im Norden geplanten Gebäude die 
Firsthöhe von 10 m (Satteldach mit max 45°) und einer Traufhöhe von 6 m eingehalten 
wird, ist eine Nord-Südausrichtung nicht zwingend notwendig, da die Höhen mit den 
existierenden EFH im Einklang stehen.“ 

 

Aus welchen Gründen können diese Punkte nicht berücksichtigt werden? Hat die Verwaltung dies mit 
dem Investor besprochen, ob die drei aufgeführten Elemente des Kompromissvorschlags 
angenommen werden können, um das Verfahren im Sinne des Bauvereins abzuschließen? 

Welche Forderung(en) der Anwohnerschaft werden als „unverhältnismäßige Einschränkungen“ 
gesehen? 

Welche sachlichen Begründungen gibt es, die Erschließung des Grundstücks von der Ostseite (Hans-
Böckler-Straße) her nicht einmal zu prüfen und dazu entsprechende Gespräche mit der Eigentümer-
gemeinschaft Stockel/Huth-Hartmann zu führen? 

Hat die Stadtplanung ermittelt, mit welchem Baustellenverkehr zu rechnen ist und geprüft, ob die 
verkehrsberuhigte gepflasterte Leo-Fall-Straße für solche Verkehrsbelastung überhaupt geeignet ist? 

Warum sind die Vorschläge zur Planung von Baufeldern für das MFH und die Einfamilien-
Doppelhausbebauung vehement abgelehnt worden? 

Welche fachlichen Gründe sprechen dagegen, das MFH im Süden des Grundstücks zu positionieren? 



 

FDP-Fraktion im Rat 

der Stadt Neustadt am Rübenberge 

 

 

8. September 2022 

 

Stellungnahme der FDP-Fraktion zur Drucksache 2022/151 FDP-Antrag zur 
Verlegung des FC Wackers 

 

Die Stadtverwaltung verwendet in ihrer Drucksache zu mehreren Punkten 
Argumentationen, die nicht anhand von Daten und Fakten belegt worden sind 
oder schlichtweg auf Annahmen beruhen. Demzufolge bedarf es hier der 
Beantwortung der bereits eingereichten Anfragen der FDP-Fraktion sowie der 
Richtigstellung folgender aufgeführter Punkte. 

 

In der Drucksache heißt es unter anderem, dass die Erweiterung des 
Gewerbegebietes an der Jahnstraße auf Grund des Verkehrs nicht geeignet 
erscheint. Dies ist mit den nahegelegenen B6 Auf- und Abfahrten begründet, 
welche jedoch gerade die Attraktivität dieses Standortes auf Grund der 
geeigneten Lage erhöhen. Zudem werden nicht primär Güter- und 
Einkaufsverkehre an diesem Standort verfolgt, sondern jede denkbare Ansiedlung 
von Unternehmen, mit der nicht zwangsläufig weiterer Verkehr einhergeht. In 
diesem Zusammenhang wird an der Jahnstraße Wohnbebauung auf Grund der 
Nähe zur B6 und den einhergehenden Immissionen für städtebaulich nicht 
vertretbar gehalten, obwohl zugleich eine Vielzahl an Wohneinheiten im 
Neustädter Raum deutlich näher an der B6 vorhanden sind. 

 

Im Weiteren besteht die Annahme, dass eine Refinanzierung durch den Verkauf 
der Flächen an der Jahnstraße nicht gegeben sei, da gleichzeitig Am Großen Weg 
freie Flächen erworben werden müssten und diese durchaus teurer sein könnten. 
Dies ist bei einem direkten Vergleich sogar richtig, es lässt jedoch die 
resultierenden Gewerbesteuereinnahmen außer Acht, die der Stadt langfristig 
Mehreinnahmen verschaffen wird. Ferner werden für die Erschließung Am 
Großen Weg, ohne eine beigefügte detaillierte Kostenkalkulation, die Kosten auf 
ca. 4-5 Millionen Euro geschätzt, sodass hier zweifellos ein großer Klärungsbedarf 
für die Politik besteht. Dennoch muss festgehalten werden, dass selbst wenn man 
sich in diesem Kostenumfang bewegt, wir dieses Geld nicht als eine Ausgabe, 
sondern als eine refinanzierte Investition in die Attraktivität als Gewerbestandort 
verstehen müssen.  
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Es bleibt einzig die Frage zu klären, über welchen Zeitraum sich die Refinanzierung 
durch zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen erstreckt, bevor wir als Gemeinde 
langfristig hiervon profitieren. Hiermit verfolgt die FDP-Fraktion einen 
mittelfristigen Ansatz, die Stadt Neustadt a. Rbge. aus der selbstverschuldeten 
Haushaltslage zu befreien und sie auch künftig zu verhindern. 

 

Im Hinblick auf die Synergieeffekte am Standort des Großen Wegs bedarf es wohl 
kaum einer Diskussion. Dennoch erscheint es fraglich, inwieweit irrig aufgeführt 
werden kann, dass die Erschließung des Vereinsgeländes zu Lasten der 
Schulwegsicherung führen könnte, wenn gleichwohl die Ansiedlung eines 
Unternehmens zu keinen, oder nur vertretbaren Beeinträchtigungen aus sich der 
Stadtverwaltung führen würde.  

Zudem ist eine Bewertung der Stadtverwaltung in Bezug auf den Standort des 
möglichen Vereinsheims Am Großen Weg äußerst misslich, da hier jeder Verein 
frei in seinem Konzept ist und auf unterschiedlichstem Wege erfolgreich mit 
seinem Vereinsleben sein kann. Dies können die Vereinsmitglieder am besten 
beurteilen. 

 

Abschließend lässt sich für die FDP-Fraktion folgendes festhalten: 

Die FDP-Fraktion verfolgt mit diesem Antrag einen größtmöglichen Mehrwert 
sowohl für die Stadt Neustadt als Gewerbestandort als auch für die Attraktivität 
für das Vereinsleben hunderter Neustädter. 

Eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Vereinen lehnt die FDP-Fraktion 
ebenso ab. Vielmehr stellt das benötigte Geld keine Ausgabe, sondern eine 
lukrative Investition dar, wie es bereits aufgeführt worden ist. Da hier auch der 
JFV Neustädter Land und damit der Mittelpunkt des Jugendfußballs gefördert 
wird, besteht hier die Chance etwas für den Nachwuchs aller Neustädter zu 
gestalten. Daher befürwortete die FDP-Fraktion vorab die Vergabe von jährlichen 
Nutzungszeiten eines möglichen Kunstrasenplatzes für alle Neustädter Vereine, 
damit der Trainings- und Spielbetrieb gerade zur kälteren Jahreszeit nicht 
vollständig eingestellt werden muss. 

Ferner bestehen bereits seit 2017 Unterstützungsschreiben der Vereine SG 
Mardorf-Schneeren, STK Eilvese und des TSV Mühlenfeld. Der JFV hat sich zudem 
im Verlauf der vergangenen Jahre maßgeblich vergrößert. 
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Zudem führte die FDP-Fraktion bereits Gespräche mit den umliegenden 
Betroffenen Am Großen Weg, die ihre Befürwortung, wenn auch unter Vorbehalt 
etwaiger Kompromisse, signalisierten. 

Daher ist es der Aufruf an die anderen Fraktionen im Rat der Stadt Neustadt a. 
Rbge. dieses Vorhaben nach Bewertung der gestellten Anfragen zu beurteilen und 
die dargestellten Bemerkungen entsprechend zu berücksichtigen, um mögliche 
Chancen für unsere Stadt nicht auf Grund von parteitaktischen Bestrebungen 
außen vor zu lassen. 

 

 

Edward-Philipp Pieper, 

Fraktionsvorsitzender 
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8. September 2022 

 

Anfrage der FDP-Fraktion 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dominic Herbst, 

 

Die Freien Demokraten im Rat der Stadt Neustadt am Rübenberge stellen weitere folgende 
schriftliche Anfragen zur Beschlussvorlage 2022/151 FDP-Antrag zur Verlegung des FC 
Wackers: 

 

Wie hoch sind ca. die Kosten für den Ankauf der Grundstücksflächen Am Großen Weg und für 
die Errichtung der Sportplätze, der in dem FDP-Antrag genannten Varianten? 

Wie hoch sind die Kosten für die Erschließung von Gewerbeflächen an der Jahnstraße, worauf 
sich zum jetzigen Zeitpunkt der Sportplatz des FC Wacker Neustadt befindet? Inwieweit besteht 
hier, aus Sicht der Stadtverwaltung, von Unternehmen die Nachfrage nach Gewerbeflächen? 

 

Die FDP-Fraktion bittet zudem (wie es bereits in der Ortsratssitzung vom 7. September 
angeführt worden ist) alle Anfragen in dieser Sache bis spätestens zum 28. September 2022 zu 
beantworten, damit insbesondere den Ortsratsmitgliedern genügend Zeit zur Einarbeitung zur 
Verfügung steht. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Edward-Philipp Pieper, 

Fraktionsvorsitzender 

Herrn Bürgermeister 

Dominic Herbst 

Nienburger Straße 31 

31535 Neustadt 
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PRESSEMITTEILUNG 

BÜRGERMEISTER HERBST ZUR E-SCOOTER-SITUATION 

Die Stadt Neustadt erreichen derzeit vermehrt Beschwerden über E-Scooter im 
Neustädter Stadtgebiet. Die Verwaltung bittet darum, nicht ordnungsgemäß abge-
stellte Fahrzeuge dem zuständigen Anbieter zu melden. Für ein Verbot von E-Scoo-
tern, deren Bereitstellung im öffentlichen Straßenraum derzeit nicht erlaubnis-
pflichtig ist, existiert keine gesetzliche Grundlage. 

„Grundsätzlich können E-Scooter eine sinnvolle Ergänzung des bestehenden Mo-
bilitätsangebotes darstellen“, konstatiert Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst. 
„Gerade durch das Free-Floating-System lassen sich kurze Strecken in der Kern-
stadt schnell und unkompliziert zurücklegen. Es kommt dabei aber wesentlich auf 
das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer an – wenn falsch geparkte Scooter die 
Gehwege versperren, dann ist das nicht nur ärgerlich, sondern auch eine Ordnungs-
widrigkeit.“ 

Beschwerden und Meldungen falsch abgestellter E-Scooter lassen sich direkt in der 
Lime-App, über die Hotline 069 77 04 47 33 oder via E-Mail an hilfe@li.me übermit-
teln. 

Entgegen einer häufig geäußerten Meinung ist die Bereitstellung von E-Scootern im 
öffentlichen Straßenraum nicht genehmigungspflichtig und kann einem Anbieter 
auch nicht untersagt werden. Handlungsspielräume eröffnen sich nur im Dialog. 
„Die E-Scooter sind nicht auf Initiative der Stadt eingeführt worden“, betont Bürger-
meister Herbst. „Als Verwaltung begleiten wir die Einführung aber von Anfang an 
sehr eng, um Ärgernisse und Behinderungen möglichst zu vermeiden. Die Kommu-
nikation mit Lime verläuft bislang sehr gut.“ 

So sind in Abstimmung mit Lime Parkverbotszonen z. B. in der Fußgängerzone oder 
im Erichspark definiert worden, in denen es technisch nicht möglich ist, das Fahr-
zeug ordnungsgemäß abzumelden und abzustellen. Auch sind feste Abstellberei-
che festgelegt worden, beispielsweise am Bahnhof und am Schützenplatz. In der 
Fußgängerzone ist das Fahren mit E-Scootern ohnehin nicht erlaubt. „An sensiblen 
Punkten werden wir im Dialog mit dem Anbieter nachjustieren können, um das An-
gebot für Neustadt zu optimieren“, so der Bürgermeister. 

Bürgermeisterreferat 
Neustadt, 07.09.2022 

Verantwortlich 
für den Inhalt 
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